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5. Juli 1968 Nr. 3521

Die ~ viohnere ~nde0Lten unterbreitet dem Regierungsrat die

~
zur Genehmigung.

Mit RRB Nr. 2746 vom 3. Juni 1957 wurde der Bebauungsplan Ring-

strasse — Ziegelfeldstrasse genehmigt. Der Zweck dieser Auflage

ist Weglassung des inneren Strässchens (zwischen Ziegelfeld— und

Ringstrasse).

Die öffentliche Auflage erfolgte vom 22. März bis 20. April 1968.

Innert der gesetzlichen Frist wurde keine Einsprache eingereicht.

An der Sitzung vom 3. Mai 1968 hat der Gemeinderat diese Abänderung

genei2migt, wozu er gemäss § 15 des kantonalen Baugesetzes berech

tigt war.

Formell ist das Verfahren richtig durchgeführt. Materiell sind

auch keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird

beschlossen:

Die Abänderung des

der Gemeinde Olten
Bebauungsplanes Ringstrasse - Ziegelfeldstrasse

wird genehmigt.

G-enehrnigungs gebühr

Publikationskosten
r :~

Fr. 24.——

?r 14.——

R‘ 38.-- (Im Kontokorrent mit der Einwohner—
gemeinde Olten zu verrechnen)

(Staatskanzlei Nr. 327 ) KK
Der Stellvertreter

des Staatsschreibers:

KantOfl~~ ~~~stelle
SCL

18204- 88000/108000
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Bau-Departement (4)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes
Kant. Planungsstelle (2), mit Akten und 1 gen. Plan
Kreisbauamt II, Olten, mit 1 gen. Plan
Ainmannamt Olten 3
Bauverwaltung Olten, mit~4~.gen. Plänen
Kant. Finanzverwaltung (2)
Amtsblatt (Publikation des Dispositivs)


